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währleisten und dazu das aufgabenbezogene Zu
sammenwirken mit anderen zentralen und örtlichen 
Staatsorganen und gesellschaftlichen Organisatio
nen organisieren und die Initiative der Werktätigen 
und ihrer Kollektive mobilisieren.

Im Mittelpunkt der Rechenschaftslegung vor dem 
“ Ministerrat stehen dabei:

— die Maßnahmen zur Sicherung einer permanen
ten und zielgerichteten prognostischen Arbeit, 
zur Entwicklung der Wissenschaft zu einer 
Hauptproduktivkraft und zur Erreichung von 
Pionier- und Spitzenleistungen auf den volks
wirtschaftlich strukturbestimmenden Gebieten

— die Maßnahmen zur Durchsetzung der volkswirt
schaftlich strukturbestimmenden Aufgaben — 
einschließlich der Aufgaben, für die den Mini
stern vom Ministerrat über ihren Verantwor
tungsbereich hinausgehende Vollmachten über
tragen wurden — und zur Gewährleistung einer 
kontinuierlichen Erfüllung der Perspektiv- und 
Jahrespläne unter Berücksichtigung der zweig
lichen und territorialen Verflechtungen und des 
Zusammenwirkens zwischen zentralen und ört
lichen Staatsorganen

— die Wirksamkeit und schöpferische Anwendung 
der Maßnahmen zur weiteren Gestaltung des 
ökonomischen Systems des Sozialismus und die 
Schaffung einer leistungsfähigen Wissenschafts
und Wirtschaftsorganisation zur Erhöhung der 
Effektivität des volkswirtschaftlichen Repro
duktionsprozesses und zur Sicherung eines 
maximalen Zuwachses an Nationaleinkommen

— die ständige Vervollkommnung des Systems der 
wissenschaftlichen Führungstätigkeit der Staats
und Wirtschaftsorgane, die umfassende Nutzung 
moderner Erkenntnisse der marxistisch-leni
nistischen Organisationswissenschaft, die Anwen
dung der elektronischen Datenverarbeitung, die 
Durchsetzung einer straffen Staats- und Plan
disziplin und des sozialistischen Rechts

— die allseitige Festigung der Zusammenarbeit 
mit der UdSSR und den anderen Ländern der 
sozialistischen Staatengemeinschaft und die Er
höhung der Effektivität der Außenwirtschafts
beziehungen

— die ständige Vervollkommnung des einheitlichen 
sozialistischen Bildungssystems und die Ver
wirklichung der Prinzipien der sozialistischen 
Kaderpolitik

— die Maßnahmen zur ständig besseren Befriedi
gung der materiellen, sozialen und kulturellen 
Bedürfnisse der Bürger und zur Entfaltung ihrer 
Persönlichkeit sowie ihrer gesellschaftlichen Be
ziehungen

— die weitere Entwicklung der sozialistischen De
mokratie und der sozialistischen Gemeinschafts
arbeit sowie die Verallgemeinerung der Erfah
rungen der Schrittmacher auf allen Gebieten des 
gesellschaftlichen Lebens.

2. Die Rechenschaftslegung erfolgt entsprechend dem 
Arbeitsplan des Ministerrates oder auf Grund von 
Weisungen des Vorsitzenden des Ministerrates

durch die Minister, die anderen Leiter der zentra
len Staatsorgane und durch die Vorsitzenden der 
Räte der Bezirke. Im Arbeitsplan oder in den 
Weisungen werden die inhaltlichen Schwerpunkte 
der Rechenschaftslegung festgelegt und entschieden, 
ob der Ministerrat, das Präsidium des Minister
rates, der Vorsitzende des Ministerrates oder von 
diesen beauftragte Mitglieder des Präsidiums des 
Ministerrates die Rechenschaftslegung entgegen
nehmen.

3. Die Minister und die anderen Leiter der zentra
len Staatsorgane sind verpflichtet, in Auswertung 
ihrer Analysen- und Kontrolltätigkeit Vorschläge 
für notwendige Rechenschaftslegungen zu unter
breiten.

4. Zur Vorbereitung der Rechenschaftslegung werden 
Mitglieder des Ministerrates und andere Leiter zen
traler Organe des Ministerrates beauftragt, unab
hängig vom Rechenschaft legenden Leiter oder Rat 
Untersuchungen durchzuführen und Analysen zu 
den festgelegten Schwerpunkten zu erarbeiten.

Die Erkenntnisse und Hinweise aller Organe des 
Ministerrates sind dabei auszuwerten. Dadurch ist 
eine komplexe Einschätzung und Beurteilung der 
wissenschaftlichen Führungstätigkeit des Rechen
schaft legenden Leiters oder Rates und die Her
ausarbeitung prinzipieller Schlußfolgerungen zu 
sichern.

5. Im Ergebnis der Rechenschaftslegung werden kon- 
trollfähige Entscheidungen zur Verbesserung der 
wissenschaftlichen Führungstätigkeit und zur Lö
sung der neu herangereiften Probleme getroffen. 
Die Durchführung dieser Entscheidungen ist exakt 
zu kontrollieren.

6. Die sich aus den Rechenschaftslegungen ergeben
den prinzipiellen Erfahrungen und Schlußfolge
rungen sind für die Verbesserung der Führungs
tätigkeit der anderen Organe des Ministerrates und 
der Räte der Bezirke zu verallgemeinern.

7. Die Rechenschaft legenden Minister, Leiter der 
anderen zentralen Staatsorgane und Vorsitzenden 
der Räte der Bezirke haben das Ergebnis der 
Rechenschaftslegung in ihrem Verantwortungs
bereich auszuwerten und die Schlußfolgerungen zur 
Verbesserung ihrer Führungstätigkeit zu ziehen.

VII.
Schlußbestimmungen

1. Dieser Beschluß tritt am 1. Juni 1969 in Kraft.
2. Gleichzeitig tritt der Beschluß vom 11. Oktober 

1962 über die Durchführung von Rechenschaftsle
gungen in der volkseigenen Wirtschaft *(081. II 
S. 715) außer Kraft.

Berlin, den 23. April 1969

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

S t o p h
Vorsitzender


